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  26.03.2020 
 
Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) für den 
Landkreis Northeim 
 
Besprechung mit den Betreibern von Bodenabbaustätten im Landkreis 
Northeim zum geplanten RROP-Kapitel Rohstoffgewinnung und –sicherung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms des 
Landkreises Northeim beschäftige ich mich aktuell mit dem Kapitel 
Rohstoffgewinnung und –sicherung und der Planung von Festlegungen zu Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten.  
 
Zu diesem Anlass wollte ich Sie ursprünglich zu einem Besprechungstermin 
einladen, um Ihnen den aktuellen Stand der Planung darzulegen, sowie die 
methodische Vorgehensweise bei der landkreisweiten Bearbeitung vorzustellen und 
zu diskutieren. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie musste der vorgesehene Termin auf einen unbestimmten 
Zeitraum verschoben werden. Ich werde Sie zu gegebener Zeit über einen neuen 
Termin informieren. 
 
In der Zwischenzeit möchte ich das RROP-Kapitel Rohstoffgewinnung und –
sicherung weiter vorantreiben. Zur weiteren Bearbeitung möchte ich Sie bitten, mir 
bis zum 26.04.2020 folgende Informationen zukommen zu lassen, sofern es sich bei 
Ihrer Abbaustätte um einen bereits genehmigten Abbau handelt: 
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• Wie hoch war die Abbaumenge in Tonnen pro Jahr, in den vergangenen zehn 
Jahren (2010-2019)?  
Es ist keine Differenzierung der einzelnen Abbaustätten notwendig, aber eine 
Unterscheidung nach Rohstoffart. 
 

• Wie groß war die abgebaute Fläche (zweidimensional) in Quadratmetern pro 
Jahr, in den vergangenen zehn Jahren (2010-2019)?  
Es ist keine Differenzierung der einzelnen Abbaustätten notwendig, aber eine 
Unterscheidung nach Rohstoffart. 
 

• Wie viel Prozent Ihrer genehmigten Fläche in Quadratmetern 
(zweidimensional) ist faktisch bereits abgebaut? 
 

• Werden Sie nach heutigem Kenntnisstand eine Verlängerung der 
Abbaugenehmigung beantragen? 

 
• Werden Sie nach heutigem Kenntnisstand eine Erweiterung der Abbaufläche 

beantragen? 
 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 

 
 
Tatiana Fahlbusch 
 
 


